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Kosten des Klageverfahrens vor dem VG Arnsberg und OVG Münster 
Einnahmen der Siegerlandhalle 
- Anfrage des Stv Steffe 

 
 
Hinsichtlich der einleitenden Bemerkungen zu der Anfrage wird vorsorglich klargestellt, dass 
nicht die Stadt Siegen eine Klage gegen den AfD Landesverband NRW erhoben hat, sondern 
dass der AfD Landesverband ein einstweiliges Rechtsschutzverfahren gegen die Stadt ange-
strengt hat.  
Gegen den erstinstanzlichen Beschluss des Verwaltungsgerichts Arnsberg hat die Stadt Sie-
gen Beschwerde eingelegt. Die Stadt Siegen hat sich in beiden Instanzen nicht anwaltlich 
vertreten lassen, sondern das Verfahren selbst geführt.  
 
 
Die Kostenrechnungen zu dem Verfahren liegen noch nicht vor. Nach eigenen Berechnungen 
dürften folgende Kosten entstanden und zu erstatten sein:  
 
Zu Frage 1: Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens vor dem VG Arnsberg 
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Vom Gericht festgesetzter Streitwert für das Verfahren: 5.000 Euro 
Gerichtskosten: 241,50 Euro 
 
Zu erstattende Kosten des gegnerischen Anwaltes: 454,20 Euro, ggf. zzgl. MwSt (falls keine 
Vorsteuerabzugsberechtigung besteht) 
 
 
Zu Frage 2: Kosten des Beschwerdeverfahrens vor dem OVG Münster 
 
Vom Gericht festgesetzter Streitwert für das Verfahren: 5.000 Euro 
Gerichtskosten: 322,00 Euro 
 
Zu erstattende Kosten des gegnerischen Anwaltes: 554,40 Euro, ggf. zzgl. MwSt (falls keine 
Vorsteuerabzugsberechtigung besteht)    
 
 
Zu Frage 3: Einnahmen der Siegerlandhalle 
 
Für das Wochenende 14. – 16. Mai 2021 wurden insgesamt 33.908,75 Euro zzgl. MwSt in 
Rechnung gestellt. Neben der Miete für die Räumlichkeiten sind darin auch Kosten für den 
Aufbau und die gesamte Infrastruktur (u.a. technisches Equipment, Parkplatzbewirtschaf-
tung) beinhaltet. 
 
Für das Wochenende 21. – 23. Mai 2021 ist die Abrechnung noch nicht erfolgt. Es wird je-
doch mit vergleichbaren Einnahmen gerechnet. 
 
 
Zu Frage 4: Positive Effekte für das Hotellerie- und Gastronomiegewerbe in siegen 
 
Zu den Auswirkungen auf die Umfeldrentabilität der Veranstaltung kann lediglich einge-
schätzt werden, dass die beiden Hotels in unmittelbarer Nähe zur Siegerlandhalle gut ausge-
lastet waren.  
 
 
 
 
 


	Zu Frage 3: Einnahmen der Siegerlandhalle
	Zu Frage 4: Positive Effekte für das Hotellerie- und Gastronomiegewerbe in siegen



